
kert. Ihnen sollte vor allem Gehorsam gegen die 
Oberen eingebleut, sie sollten vor allem zwangs
weise, mit der auch physischen Gewalt des Straf
vollzuges in die bestehenden kapitalistischen 
Ausbeutungsverhältnisse gepreßt, ihnen unter
worfen werden. Das brachten nicht nur die ho
hen Mauern, festen Türen und „Wächter“ der 
zunehmend geschaffenen Strafanstalten zum 
Ausdruck. Dies wurde auch durch schwere oder 
eintönig-geisttötende Gefängnisarbeit (Tüten
kleben, Mattenflechten) verdeutlicht.

Diesem Konzept entsprachen die Anfang des 19. 
Jahrhunderts aus den amerikanischen Staaten 
(1829 Philadelphia in Pennsylvania) übernomme
nen Gefängnisbauten mit streng überwachten, 
ständiger oder - bei Schweigegebot am Tag - 
nächtlicher Isolierung dienenden Einzelzellen 
(sogenanntes Pennsylvania- oder Auburn-System 
oder silent system; vgl. das 1844 erbaute Gefäng
nis in Berlin-Moabit). Dazu gehörte auch der 
Gottesdienst und als Zellenausstattungsgegen
stand die Bibel.

Faktisch erwiesen sich derartige Strafanstalten, 
namentlich bei längerem Freiheitsentzug, als 
Methoden der zumindest psychischen Vernich
tung des Menschen. Aber auch derjenige, der 
diese „Unlebensbedingungen“ einigermaßen 
überstanden hatte, war infolge der diskriminie
renden Wirkungen von Zuchthaus- oder Ge
fängnisstrafen unter den gegebenen ökonomi
schen wie politisch-ideologischen Verhältnissen 
im Grunde für alle Zeit aus der Gesellschaft 
ausgestoßen; solch einem Ausgestoßenen blieb 
kaum eine Lebensperspektive.

Eine erzieherisch-bessernde, also eine sinn
voll spezial-präventive Wirkung war von sol
chem Strafensystem und Strafvollzug nicht zu 
erwarten. Es dominierte die generalpräventiv
abschreckende Wirkung und Funktion der 
Strafe (der Freiheits- wie der Todesstrafe), die 
ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe ent
sprach, das spontan-anarchisch aufbegehrende 
Individuum gewaltsam in die bestehenden Ver
hältnisse zu pressen und den obwaltenden Nor
mativen zu unterwerfen. Die kriminalitäts
dämpfende Wirkung solcher Strafpraxis mußte 
begrenzt bleiben. Das bürgerliche Strafrecht und 
Strafensystem offenbarten dann auch schon ge
gen Ende des vorigen Jahrhunderts zunehmend 
- äußerlich ablesbar an wachsender Kriminali
tät, besonders auch Rückfallkriminalität - ihre 
Unfähigkeit und Ohnmacht, diese Dämpfungs
funktion zu erfüllen, wesentliche Klasseninter
essen der Bourgeoisie zu realisieren, geschweige

denn allgemeingesellschaftliche Belange wahr
zunehmen. Die Überprüfung des bürgerlichen 
Strafkonzepts war von der Geschichte auf die Ta
gesordnung gesetzt worden.

1.2.5.
Zur Krise des Strafrechts,
der Strafjustiz und der Strafrechtslehren
im Imperialismus

Mit dem Eintritt des Kapitalismus in sein impe
rialistisches Stadium geraten auch das Straf
recht, die Strafjustiz und die Strafrechtslehren 
in eine tiefe existentielle Krise, die nur als Re
flex der allgemeinen Krise des Kapitalismus zu 
verstehen ist. Um die neuen Tendenzen und 
Modifikationen gegenüber der Zeit des Kapita
lismus der freien Konkurrenz zu begreifen, gilt 
es daher, die Veränderungen in den Existenz- 
und Herrschaftsbedingungen des Kapitalismus 
in seinem letzten historischen Stadium ins 
Auge zu fassen.67

Seinem ökonomischen Wesen nach ist der 
Imperialismus monopolistischer Kapitalis
mus.68 Er ist und bleibt Kapitalismus, bewegt 
sich im Rahmen und auf der Basis der Grund
gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesell
schaftsformation und stellt doch zugleich etwas 
anderes dar: die Negation des (vormonopolisti
schen) Kapitalismus, eine grundlegende Verän
derung der kapitalistischen Produktionsverhält
nisse bzw., wie Lenin formulierte, er ist 
„Übergangskapitalismus oder, richtiger, ...ster
bender Kapitalismus“69. Damit gesetzmäßig ver
bunden ist die Zuspitzung aller die kapitalisti
sche Gesellschaft beherrschenden sozialen Wi
dersprüche. Je weiter die Entwicklung des 
Imperialismus voranschritt, je mehr das Mono
polkapital sich der Staatsmaschinerie zur ein
seitigen Verfolgung monopolistischer Interessen 
bediente, verengte sich auch die soziale Basis 
der Herrschaft des Monopolkapitals. Es ver
schärfte sich nicht nur der Widerspruch zur 
Arbeiterklasse, sondern es traten auch neue Wi
dersprüche auf - so zur kleinen und mittleren 
Bourgeoisie sowie zum Handwerk und Einzel-

67 Vgl. W. I. Lenin, „Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus“, in: Werke, Bd. 22, 
Berlin 1974, S. 189 ff.

68 Vgl. a. a. O., S. 269 f., S. 302.
69 a. a. O., S. 307
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